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Tilgungsdarlehen und  
Annuitätendarlehen
Bei Tilgungsdarlehen zahlt der 
Schuldner dem Gläubiger regel-
mäßig eine feste Rate, die sich aus 
einem Zins- und einem Tilgungs-
anteil zusammensetzt. Wegen der 
gleichbleibenden monatlichen bzw. 
vierteljährlichen Darlehensraten 
sinkt während der Laufzeit die Höhe 
der Zinsen. Die Zinsen werden je-
weils auf die Restschuld berechnet 
und reduzieren sich entsprechend 
mit der geringeren Restschuld. 
Das Tilgungsdarlehen beinhaltend 
eine gleichbleibende festgelegte 
Zahlungsrate. Bei Tilgungsdarlehen 
(Annuitätendarlehen) erfolgt die 
Rückzahlung des Darlehens durch 
regelmäßige Tilgung von mindestens
1% p.a. zuzüglich ersparter Zin-
sen.  Die Tilgung wird sofort oder 
quartalsweise verrechnet. Je häu-
figer eine Tilgungsverrechnung er-
folgt, desto günstiger ist die Aus-
wirkung auf den Effektivzinssatz. 
Das Annuitätendarlehen wird in 
der Baufinanzierung am häufigsten 
genutzt und zeichnet sich durch 
eine gleichbleibende Jahreslei-
stung aus, die sogenannte Annu-
ität. Der Tilgungsanteil steigt da-
bei von Jahr zu Jahr, während der 
entsprechende Zinsanteil sinkt. Til-
gungsdarlehen sind die klassische 
Finanzierung bei selbstgenutztem 
Wohneigentum. Sie werden auch 
als Annuitätendarlehen bezeichnet. 
Im Gegensatz dazu steht das 
Endfällige Darlehen. Bei diesem 
Darlehen werden während der 
Laufzeit nur Zinsen gezahlt. Die 
Tilgung der Schuld erfolgt am 
Ende der Laufzeit in einem Betrag.

Wieviel Darlehen kann ich mir 
leisten?
Zunächst ist eine objektiv wahre 
Ausgabenplanung zu erstellen. Ab-
gesehen von der Klärung der mög-
lichen Besicherung ist die erste wich-
tige Größe: "Wieviel Darlehen kann 
ich mir überhaupt leisten?" Hier hilft 
der Effektivzins nicht weiter. Faust-
regel: Nominalzins + Tilgungszins 
= jährliche an die Bank zu zahlende 
Summe. Geteilt durch 12, erhält 
man die monatliche Zahlungsrate für 
ein normales Annuitätendarlehen. 
Besser sind selbstverständlich kleine 
Programme, die diese und erweiterte 

Tilgungsfreier Kredit-Endfäl-
liges Darlehen
Der Bauherr oder Hauskäufer hat 2 
Möglichkeiten: Er kann einmal sein 
Baudarlehen in regelmäßigen Raten 
tilgen. Diese Form wird Annuitäten- 
oder Tilgungsdarlehen genannt. 
Oder er entscheidet sich für einen 
tilgungsfreien Kredit. 
Bei einem tilgungsfreien Kredit zahlt 
der Kunde zunächst nur Zinsen, und 
die Schulden werden am Ende der 
Laufzeit auf einen Schlag zurück-
gezahlt. Diese Darlehensform wird 
auch als endfälliges Darlehen be-
zeichnet. 
Ein endfälliges Darlehen ist in der 
Regel nur bei einer vermieteten Im-
mobilie sinnvoll. Bei einer vermie-
teten Immobilien sind die Zinsen 
auf die Fremdfinanzierung steuer-
lich absetzbar. Manche Steuersparer 
neigen daher dazu, die Zinsen we-
gen der steuerlichen Absetzbarkeit 
künstlich hoch zu halten. 
Bei Eigenheimern entfällt die Mög-
lichkeit der steuerlichen Absetzbar-
keit. Daher wird hier das sogenannte 
Annuitätendarlehen (Tilgungskre-
dit) präferiert. Ein tilgungsfreies 
Darlehen ist bei Eigenheimern da-
her in aller Regel schon wegen der 
Zinsmarge nachteilig, es sei denn, 
der Eigenheimer hätte eine sichere 
Alternativanlage mit höherer Verzin-
sung. 
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Beispiel: Bei einem Nominalzins von 
5,0%, einem üblichen Tilgungssatz 
von 1% und einem Darlehen von 
200.000 Euro ergibt sich ein jähr-
licher Schuldendienst von 12.000 
Euro. Geteilt durch 12, erhält man 
die monatliche Rate von 1000 Euro. 

Berechnungen für Sie durchführen. 
 Es ist leider so, dass viele Bau-
herren und Wohnungskäufer sich 
eine zu hohe Schuld aufgeladen 
haben und wegen Pech im Beruf, 
in der Familie oder auch nur, weil 
falsch gerechnet wurde, das Ei-
genheim wieder veräußern mus-
sten. Die Zwangsvollstreckung 
bei Eigenheimern ist relativ hoch. 
Eine Kalkulation zu der Frage "Wie-
viel Darlehen ich mir leisten kann" 
sollte daher konservativ ausgerichtet 
sein und weniger von emotionalen 
Aspekten wie "andere haben es 
auch geschafft" bestimmt werden. 



Lebensversicherung und til-
gungsfreie Darlehen
Bei einem tilgungsfreien Darlehen 
zahlt der Schuldner dem Darle-
hensgeber während der vereinbar-
ten Laufzeit nur Zinsen. Der Darle-
hensbetrag wird am Ende auf einen 
Schlag getilgt. In der Praxis wird 
hierzu häufig eine kapitalbildende 
Lebensversicherung verwendet, die 
der Schuldner zwischenzeitlich an-
gespart hat und die zum Ende der 
Laufzeit zur Auszahlung ansteht. 
Bei dieser Finanzierung bleiben die 
Zinsen über die Vertragslaufzeit 
konstant. Eine solche Finanzierung 
war insbesondere in der Vergan-
genheit sinnvoll für vermietete 
Objekte, weil alle Finanzierungsko-
sten steuerlich abgesetzt werden 
können. Da die Erträge aus einer 
Lebensversicherung nur noch zur 
Hälfte bei Erfüllung der Voraus-
setzungen steuerfrei vereinnahmt 
werden können, hat dieses Steu-
ermodell an Attraktivität verloren. 
Zu bedenken ist außerdem: Wie 
hoch sind die steuerlichen Verluste 
aus der Vermietung? Besteht aus-
reichend positives Einkommen um 
steuerliche Verluste aus der Ver-
mietung verrechnen zu können? 
Gibt es Probleme hinsichtlich der 
Begrenzung von Verlustverrech-
nungen, weil Verluste aus einer 
Einkunftsart nur begrenzt mit posi-
tiven Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten im gleichen Kalender-
jahr verrechnet werden können? 
Je nachdem, welche Einkunftsart 
betroffen ist, wäre zu prüfen, ob 
eine Begrenzung der Verlustver-
rechnung durch Gesetz oder andere 
steurliche Vorschriften wie Vermei-
dung einer Liebhaberei gegeben ist. 
Der Abschluss einer Lebensversi-
cherung ist absolut nicht erforder-
lich, soweit andere Sicherheiten 
ausreichend vorhanden sind. Al-
lerdings ist das Steuerprivileg ei-
ner Lebensversicherung trotz ge- 
sunkener Attraktivität für Käufer 
und Bauherren von vermieteten 
Objekten nach wie vor interessant

Variable Zinsen - Immobilienfi-
nanzierung
Banken und Kreditnehmer können 
vereinbaren, die Zinsen variabel zu 
halten. Die Zinsen werden dann an 
das Kapitalmarktniveau angepasst. 
Eine solche Einstellung ist sinnvoll, 
wenn von einem tendentiell sin-
kendem Zinsniveau ausgegangen 
wird oder Voll- und Teiltilgungen 
beabsichtigt sind. Grundsätzlich 
sollte immer vereinbart werden, 
dass Sondertilgungen zulässig sind. 
Bei den heutigen niedrigen Zinsen 
ist die Vereinbarung variabler Zin-
sen nur sinnvoll, wenn in naher 
Zukunft mit einer hohen Tilgung 
ernsthaft gerechnet wird. Längerfri-
stige Finanzierungen sollten daher 
immer mit einer Zinsbindung von 
mindestens 5 Jahren abgeschlossen 
werden. Bei einem niedrigen Zinsni-
veau bietet sich sogar eine Festle-
gung auf zum Beispiel 15 Jahre an. 
Der dafür zu zahlende Zins ist nicht 
sehr viel höher, bringt Zinssicher-
heit und nach 10 Jahren kann oh-
nehin die Finanzierung ohne Anga-
be von Gründen gekündigt werden. 
Im europäischen Ausland, insbe-
sondere in Großbritannien, sind 
hingegen Immobilienfinanzie-
rungen mit einem variablen Zins 
sehr verbreitet. So haben in die-
sen Ländern Zinserhöhungen und 
Zinssenkungen einen weitaus stär-
keren Einfluss auf die Konjunktur, 
weil sie sofort der Wirtschaft Kauf-
kraft entziehen oder neu zuführen. 

und bietet sich daher nach genauer 
Prüfung ggf. für die Einbeziehung 
in eine Immobilienfinanzierung an. 
Bei Einbezug einer Lebensversiche-
rung ist darauf zu achten, dass die 
Abtretung der Lebensversicherung 
das gesamte Steuerprivileg der Le-
bensversicherung gefährden kann. 



Disagio bei der Immobilienfi-
nanzierung
Zumindest bei eigengenutzten Woh-
nungen und Häusern ist der Grund 
für ein Disagio seit 1999 entfallen. 
Vor 1999 war es noch möglich, 
als Eigenheimer ein Disagio (Zins-
vorauszahlung bis zu rund 1.750 
Euro) steuerlich als sogenannte 
Vorkosten abzusetzen. Ergo: Die 
Nachteile beim Disagio überwie-
gen und zumindest Eigenheimer 
sollten hiervon die Finger lassen. 
Ein Disagio ist praktisch eine 
Zinsvorauszahlung und im 
Zeitpunkt der Belastung des
 

Zinsbindung/Zinsfestschrei-
bung
Beide Seiten schreiben die Kondi-
tionen für einen bestimmten Zeit-
raum fest. Die Zinsbindungsfrist 
liegt zumeist zwischen 12 Monaten 
und 15 Jahren. Üblich sind Zeiträu-
me von 5 und 10 Jahren. Man fin-
det aber auch Angebote für eine 
Wohnungsfinanzierung mit einer 
Zinsbindungsfrist von 20 Jahren. 
Aufgrund der gleichbleibenden mo-
natlichen oder vierteljährlichen Ra-
ten sinkt während der Laufzeit die 
Zinslast. Entsprechend nimmt im 
Zeitverlauf der Tilgungsanteil zu. 
Der Tilgungsanteil kann frei verein-
bart werden, üblich ist zunächst ein 
Tilgungsanteil von einem Prozent. 
Nach Ablauf der festgeschriebenen 
Zinsbindungsfrist ist die Restdar-
lehenssumme fällig und die Kon-
ditionen für eine Darlehensverlän-
gerung sind neu zu vereinbaren. 
Im allgemeinen wird die bisherige 
Bank auch das Darlehen neu ver-
längern. In Einzelfällen muss der 
Bauherr/Wohnungskäufer doch 
damit rechnen, dass er sein Da-
relehn voll ablösen muss. Es ist 
also sehr wichtig, sich rechtzeitig 
um eine Darlehensverlängerung 
zu kümmern oder sicherzustellen, 
dass das fällige Darlehen von ei-
ner anderen Bank abgelöst wird.

Effektivzins in der Immobilien-
finanzierung
Für den Vergleich von verschie-
denen Immobilienfinanzierungen 
bildet der Effektivzins eine wich-
tige Entscheidungshilfe. Nach der 
Preisangabenverordnung ermittelt 
sich der Effektivzins aus dem No-
minalzins (Vertragszins) und fest-
gelegter Zusatzkosten wie Bear-
beitungsgebühren, Disagio usw. 
Allerdings sind nicht alle Zusatzko-
sten in den Effektivzins einzubezie-
hen, beispielsweise Aufwendungen 
wie Schätzkosten fließen nicht ein. 
Tipp: Weil der Effektivzins nur ein-
geschränkt als genaues Vergleichs-
kriterium für Baukredite geeignet 
ist, sollte man sich von dem finan-
zierenden Kreditinstitut einen aus-
führlichen Tilgungsplan erstellen 
lassen. Ein solcher Plan gibt eine 
Übersicht über alle anfallenden 
Kosten und nennt die Restschuld 
am Ende der Zinsbindungsfrist. 
Für einen Vergleich zwischen meh-
reren Angeboten ist ein Tilgungs-
plan, der die Restschuld am Ende 
der Zinsbindungsfrist zeigt, zwei-
felsohne ideal. Kreditnehmer wer-
den in aller Regel aber erst einen 
Tilgungsplan nach Unterzeichnung 
des Kreditvertrages erhalten, 
denn praktisch alle Kreditinsti-
tute neigen dazu, einen solchen 
Tilgungsplan erst nach Abschluss 
des Vertrages dem Darlehens-
nehmer zur Verfügung zu stellen. 
Hartnäckigkeit zahlt sich in Finan-
zierungsgesprächen manchmal aus. 
Hilfreich ist auch der Hinweis, dass 
man erst einmal bei einem Freund 
mit seinem Finanzierungsprogramm 
nachrechnen möchte. Der Bankmit-
arbeiter möchte aber an Ort und 
Stelle mit Ihnen abschließen. Die 
Chancen für die Vorlage eines Til-
gungsplanes steigen. Der Tilgungs-
plan mit der am Ende der Zinsbin-
dungsfrist ausgewiesenen Restschuld 
ist das ideale Vergleichskriterium. 
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Tilgungsverrechnung bei Im-
mobilienfinanzierung
Die meisten Banken und Sparkassen 
ziehen die eingehenden Tilgungsra-
ten nicht sofort bei Zahlungseingang 
von der zu verzinsenden Schuld 
ab. Abhängig von der Buchungs-
methode erfolgt die sogenannte 
Tilgungsverrechnung mit zeitlicher 
Verzögerung. Damit zahlt der Darle-
hensnehmer Zinsen für Schulden, die 
zahlungsmäßig bereits getilgt sind. 
Bei der Ermittlung des Effektiv-
zinses sind diese kostensteigernden 
Faktoren zu berücksichtigen. Folge: 
Der Effektivzins ist um so höher, 
je mehr getilgt wird. Da der Effek-
tivzins mit der Höhe der Tilgung 
variiert, ist logischerweise beim 
Vergleich von Effektivzinssätzen 
das Wissen um den Tilgungsanteil 
ebenfalls wichtig. In Baufinanzie-
rungsgesprächen nennen Banken 
daher zunächst immer gern den Ef-
fektivzins bei einer 1%igen Tilgung. 
Tipp: Legen Sie auch bei beab-
sichtigter höherer Tilgung in Ver-
handlungen mit Banken im Fi-
nanzierungsgespräch die 1%ige 
Tilgung pro Jahr zugrunde. 

Wer mit finanzmathematischen 
Programmen rechnen kann, sollte 
diese an dieser Stelle einsetzen, 
weil die Unterschiede und Auswir-
kungen gravierend sein können. 
Eine besonders teure Form der 
Baufinanzierung ist die Zwischenfi-
nanzierung bei einem bestehenden 
Bausparvertrag. Der Bausparer hat 
nicht nur einen Zwischenfinanzie-
rungs-Kredit in Höhe des Bauspar-
darlehens aufzunehmen, sondern 
muss auch das bereits angespar-
te Bausparguthaben finanzieren. 

Finanzierung bei bestehendem 
Bausparvertrag
Ein typischer Fall: Die gewünsch-
te Wohnung oder das gesuchte 
Haus ist nun gefunden worden. 
Der Bausparvertrag ist aber noch 
nicht zuteilungsreif. Die Gret-
chenfrage lautet: Ist es sinnvoll, 
den bestehenden Bausparvertrag 
in die Finanzierung einzubauen? 
Als Faustregel gilt: Je eher die 
Zuteilung naht, desto eher ist 
die Einbeziehung in die Finan-
zierung sinnvoll. Grundsätzlich 
sind 3 Alternativen abzuwägen:

1.  Vorfinanzierung auf die verein- 
 barte Vertragssumme und wei- 
 tere Einzahlung der Beiträge 

2.  Reduzierung der Bausparsum- 
 me. Der Vertrag gilt daher eher  
 als angespart. 

3.  Kündigung des Vertrages und  
 Auszahlung.

Disagios gelten die Werbungsko-
sten als ausgegeben. Bei Zinszah-
lungen ist hingegen der steuerliche 
Abzug erst im Zeitpunkt der Zah-
lung möglich. Um ein Disagio bei 
vermieteten Grundbesitz bei den 
Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung steuermindern anset-
zen zu können, darf die Höhe der 
Zinsvorauszahlung aber nicht über-
trieben werden. Als Faustregel gilt: 
Maximal 1 Prozent pro Jahr. Eine ge-
setzliche Regelung steht noch aus. 
Bei vermieteten Immobilien macht 
die Vereinbarung eines Disagio 
Sinn, wenn der Vermieter in Zu-
kunft mit sinkenden Steuersätzen 
rechnet. Beispiel: Er oder sie steht 
kurz vor der Pensionierung. Ein 
weiterer Grund kann in einer er-

Nachdem Ihnen der Effektivzins 
für eine 1%ige Tilgung mitgeteilt 
wurde, sollte dieser Zinssatz auch 
die Basis für ein Alternativangebot 
mit höherer Tilgung sein. Folge: 
Bei einer höheren Tilgung müsste 
die Bank den Nominalzins etwas 
reduzieren, damit der Effektiv-
zins praktisch unverändert bleibt. 



Vergleich von Hypothekenkon-
ditionen
Veröffentlichte Vergleichstabellen 
geben Anhaltspunkte für die Vor-
teilhaftigkeit von Darlehen. Solche 
Tabellen sind aber mit etwas "Di-
stanz" zu sehen. Unbeantwortet 
bleiben Fragen zur Besicherung. 
Einige Kreditinstitute verlangen 
mehr Sicherheiten als andere. Die 
Beleihungsgrenze, d.h. der Pro-
zentsatz, bis zu dem der Gläubiger 
die Immobilie beim angegebenen 
Zinssatz als Sicherheit auf dem er-
sten Rang im Grundbuch beleiht, 
ist ein wichtiger Indikator. In den 
Kreditverhandlungen ist jedoch 
weiterer Spielraum feststellbar. 
Selbst in verschiedenen Zweigstel-
len des gleichen Kreditinstitutes 
sind Unterschiede feststellbar. 
Schwierig ist auch der Vergleich 
bei den so genannten variablen 
Zinssätze, weil diese Zinssätze viel-
leicht gestern von einem Institut 
gerade angepasst worden sind und 
die anderen morgen nachziehen. 
Bei Angeboten von Lebensversi-
cherungen sind in aller Regel noch 
die Kosten für eine Restschuldver-
sicherung einzubeziehen. Allerdings 
ist eine nicht gewollte Restschuld-
versicherung auch etwas wert. Hier 
muss jeder für sich entscheiden, mit 
welchem Prozentsatz diese Kosten 
in den Vergleich eingehen sollen.

Prolongation von Hypotheken-
darlehen
Für die Verlängerung des Baudarle-
hens macht die Bank ein Angebot 
und nennt dabei den Effektivzins-
satz. Da hierbei in aller Regel keine 
Schätzkosten und ähnlichen Gebüh-
ren mehr anfallen, ist der Effektiv-
zinssatz schon eine verläßliche Grö-
ße. Besser und aussagekräftiger ist 
natürlich auch hier ein Tilgungsplan, 
der die Restschuld am Ende der ge-
planten Verlängerungsdauer zeigt. 
Es sind Fälle bekannt geworden, 
wonach Banken dem Darlehensneh-
mer einen Effektivzinssatz genannt 
haben, der sich auf ein neues An-
nuitätendarlehen mit einer Anfang-
stilgung von 1% bezog. Aufgrund 
der zwischenzeitig erfolgten Til-
gungen liegt der Tilgungsanteil bei 
Darlehensverlängerungen aber hö-
her. Es ist daher darauf zu achten, 
dass auch der Effektivzinssatz für 
Darlehensprolongationen mit dem 
Effektivzinssatz für neu abzuschlie-
ßende Darlehen verglichen wird. 
Im allgemeinen wird die bisherige 
Bank auch das Darlehen neu ver-
längern. In Einzelfällen muss der 
Bauherr/Wohnungskäufer doch 
damit rechnen, dass er sein Dar-
lehen voll ablösen muss. In 2006 
sind Fälle in der Presse bekannt 
geworden, wonach sogar bisher 
pünktlich zahlenden Eigenheimern 
die Zwangsvollstreckung drohte, 
weil sie sich plötzlich mit der voll-
ständigen Rückzahlung des Dar-
lehens konfrontiert sahen. Es ist 
also sehr wichtig, sich rechtzeitig 
um eine Darlehensverlängerung 
zu kümmern oder sicherzustellen, 
dass das fällige Darlehen von ei-
ner anderen Bank abgelöst wird. 



Höhere Tilgung vorteilhaft?
Ein verständlicher Wunsch: Das ei-
gene Haus sollte möglichst schul-
denfrei sein, wenn das Rentenalter 
naht. Deshalb heißt das Ziel: Das 
Baudarlehen soll vor Erreichen des 
Rentenalters vollständig getilgt sein 
und deshalb lieber einen höheren 
Tilgungssatz als 1% wählen. Natür-
lich ist der Ansatz richtig. Doch gibt 
es einen Schönheitsfehler: Ein er-
heblicher Teil der Banken zieht die 
vom Darlehensnehmer gezahlten 
Tilgungsraten nicht sofort von der 
zu verzinsenden Darlehensumme 
ab. Das bedeutet, der Bauherr zahlt 
Zinsen auf Schulden, die er längst 
getilgt hat. Diese kostensteigernde 
Wirkung fließt zwar in die Berech-
nung des Effektivzinssatzes ein. 
Im Kreditgespräch nennen die Ban-
ken häufig den Effektivzins für eine 
1%ige Tilgung. Damit wissen Sie 
als Kreditnehmer aber noch nicht, 
wie hoch ein konformer Nominalzins 
bei höherer Tilgung sein müsste. 
Tipp: Bei einem höheren Tilgungs-
satz sollten Sie sich daher den ver-
gleichbaren Nominalzinssatz nen-
nen lassen, der zu dem gleichen 
Effektivzins führt, den das genann-
te Angebot mit 1% Tilgung hat. 
Abgesehen vom dargestellten 
Schönheitsfehler ist eine höhere 
Tilgung in den meisten Fällen vor-
teilhaft. Gerade in Zeiten nied-
riger Bauzinsen werden viele Bau-
herren hiervon Gebrauch machen, 
wenn es ihre Finanzierung erlaubt. 

Hypothekenkredit umschulden
oder ablösen
Von günstigen Bauzinsen kann auch 
jemand profitieren, der noch in ei-
ner bestehenden Immobilienfinan-
zierung eingebunden ist. Zwar fällt 
eine Vorfälligkeitsentschädigung an, 
doch kann ein solcher "Strafzins" 
unter Umständen günstiger sein als 
die bisherige Hausfinanzierung fort-
zuführen. Angesprochen sind hier 
in erster Linie Eigentümer von ver-
mieteten Wohnungen und Häusern. 
Grundsätzlich ist für eine Abwä-
gung immer für die Zukunft das 
zu erwartende "zu versteuernde 
Einkommen" zugrunde zu legen. 
Die Zahlung einer Vorfälligkeits-
entschädigung kann zum Beispiel 
lohnend sein, wenn jemand kurz 
vor dem Ruhestand steht und in 
Zukunft einen deutlich geringen 
(Grenz-)Steuersatz haben wird. 
Als Faustregel gilt: Wenn die Rest-
laufzeit des bestehenden Darle-
hens nur noch eine kurze Zeit (1-2 
Jahre) umfasst, ist bei erwarteten 
Zinssteigerungen die vorzeitige Ab-
lösung eines Darlehens unter Zah-
lung eines Strafzinses günstiger. 
Je höher die erwartete Zinsstei-
gerung ausfällt, desto höher ist 
ein möglicher Gewinn. Außerdem: 
Der Darlehensnehmer sichert sich 
auf diese Weise für einen neuen 
Zeitraum (z.B. 5 oder 10 Jahre) 
die aktuell niedrigen Kreditzinsen. 
Die Unterschiede und Auswir-
kungen können gravierend sein. 
Über die Höhe einer zu zahlenden 
Vorfälligkeitsentschädigung gibt 
es immer Unstimmigkeiten über 
die Art der Berechnung und die 
Rechtsprechung ist dann gefragt. 



Quellen: BAKA, Hypobank, Sparkassen, 
2016

Wohnungsfinanzierung mit 
viel Fremdkapital
In aller Regel ist bei ausreichenden 
anderen Einkünften die Tilgungs-
aussetzung ein geeigneter Weg, 
um bei einer vermieteten Immo-
bilie die Steuerlast zu senken. 
Denn die Schuldzinsen kann der 
Eigentümer einer vermieteten Im-
mobilie beim Finanzamt als Wer-
bungskosten geltend machen. 
Im allgemeinen lohnt es sich da-
her, das Hypothekendarlehen erst 
am Ende der Laufzeit zu tilgen. 
Diesen Umstand nutzen Versiche-
rungsgesellschaften und bieten die 
Tilgung über eine parallel abge-
schlossene Lebensversicherung an. 
Der steuerliche Vorteil der Einbin-
dung einer Lebensversicherung ist 
bei weitem nicht mehr so attraktiv 
wie früher. Trotzdem bleiben die 
Hälfte die Erträge bei Einhaltung 
der Voraussetzungen steuerfrei. 
Besonders liquiditätsstarke Bau-
herren oder Käufer können den 
Schuldzinsenabzug finanzmathe-
matisch weiter ausreizen. Der Bau-
herr setzt bei der Bezahlung der 
Immobilie überhaupt kein Eigenka-
pital ein. Es wird zum Beispiel par-
allel eine Lebensversicherung mit 
Prämiendepot bei einer Versiche-
rungsgesellschaft abgeschlossen. 
Aus diesem Depot werden 5 Jahre 
lang die Versicherungsprämien für 
die Kapitallebensversicherung ent-
nommen.
 
 
 

Das Prämiendepot wird also all-
mählich abgebaut. Am Ende der 
5 Jahre besteht - abhängig von 
der zwischenzeitigen Zinssituation 
- entweder ein kleines Guthaben 
oder es ist noch ein kleiner Betrag 
nachzuschießen. Das Prinzip lautet 
mithin, möglichst eine Geldanlage 
mit einer geringen Steuerbelastung 
zu wählen und dafür so wenig Ei-
genkapital wie möglich bei der ver-
mieteten Immobilien einzusetzen. 
Folge: Das erforderliche Darlehen 
für die vermietete Immobilie fällt 
entsprechend höher aus und wegen 
des größeren Finanzierungsbedarfs 
ergibt sich ein höherer Schuldzin-
senabzug gegenüber einer norma-
len Finanzierung. Die Erträge aus 
dem Prämiendepot sind steuer-
pflichtig. Es wird keine Kapitaler-
tragsteuer einbehalten. 

Achtung: Nicht die Angabe in der 
Steuererklärung vergessen! Wegen 
der fehlenden Kapitalertragsteuer 
werden auch häufiger Kontrollmit-
teilungen geschrieben. 

Bei vollständiger Fremdfinanzierung 
ohne Tilgung ist langfristig vielleicht 
die steuerlich erforderliche Über-
schusserzielungsabsicht gefährdet. 
Außerdem stellt sich die Frage der 
Besicherung. Eine Fremdfinanzie-
rung zu 100% werden nur sehr sol-
vente Immobilienkäufer erhalten. 
 
 


